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Im Belgischen Staatsblatt vom 26. Juli 2012 ist die deutsche Übersetzung dieses Dekrets als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

das Gesetz vom 23. September 1985 über den Gebrauch der deutschen Sprache in Gerichtsangelegenheiten und über das Gerichtswesen.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

DER NATIONALKONGRESS


20. JULI 1831 - Dekret über den Eid bei der Einsetzung der repräsentativen konstitutionellen Monarchie


	Artikel 1 - Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des Senats müssen vor ihrem Amtsantritt folgenden Eid in der Kammer leisten:

	"Je jure d'observer la constitution".


	Art. 2 - Alle Beamten des gerichtlichen und des administrativen Standes, die Offiziere der Bürgerwehr und der Armee und im Allgemeinen alle Bürger, die mit irgendeinem öffentlichen Amt oder öffentlichen Dienst beauftragt sind, sind verpflichtet, vor ihrem Amtsantritt den Eid mit folgendem Wortlaut zu leisten:

	"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge."

	["Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk."

	"Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes."]

[Art. 2 ergänzt durch Art. 54 des G. vom 23. September 1985 (B.S. vom 5. November 1985)]


	Art. 3 - Der in Art. 2 festgelegte Eid wird vor der Behörde, die durch die bestehenden Gesetze zu diesem Zweck bestimmt wird, und in der bisher beachteten Form geleistet.


	Art. 4 - 5 - [Übergangsbestimmungen]

